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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde und Freundinnen vom 

20. März 1992, Nr. 2701/J-NR/1992, "Transit

vertrag EG - österreich" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

c26':fS lAB 

1992 -05- 2 1 
zu ;2,'10..( iJ 

"Zu welchen Terminen hat es im Jahr 1992 Detailverhandlungen 
mit der EG über den zukünftigen Transitvertrag gegeben?" 

Gespräche zwischen der EG und österreich fanden am 

4. März 1992 in Brüssel und am 13. April 1992 in Wien auf 

Expertenebene, am 27. und am 29. April 1992 in Brüssel 

auf Ministerebene statt. 

Zu Frage 2: 
"Was war der jeweilige Verhandlungsgegenstand in diesen 
Gesprächen?" 

Gegenstand dieser Gespräche war die Ermittlung des Ausgangs

wertes für die Gesamtzahl der ökopunkte für das Jahr 1991 

gemäß Artikel 15 und 16 des Transitvertrages. 

Zu den Fragen 3 und 4: 
"Wann sollte der Transitvertrag laut den Veröffentlichungen 
des Verkehrsministers aus dem Jahre 1991 ursprünglich gültig 
werden? 

Welche Ursachen sieht der Verkehrsminister für diese Ver
schleppung der Gültigkeit des Transitvertrages?" 
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Griechenland und der BRD aufgrund der Wiedervereinigung 

getroffenen Sondervereinbarungen andererseits ergaben. Es kam 
daher keineswegs zu einer J;:rhöhung, sondern vielmehr zu einer 

Verringerung des ehemaligen Hochrechnungswertes von.l,3 

Millionen EG-Transitfahrten. 

Zu den Fraqen 7 und 9: 
"Welche Detailauswirkung auf die ökopunkte und auf die jeweils 
zugelassenen Höchstmengen an Fahrten hätte eine Erhöhung um 
300.000 Fahrten bei der BerechnungsgrunÖlage? 

Wie würde der Ve:tkehrsminister den Qualitätsunterschied des 
Transitvertrages beurteilen, wenn im Gegensatz z~ den öster
reichischen Forderungen der Ausgangswert um 300.000· Fahrten 
gemäß den EG-Wünschen erhöht werden wurde?" 

Eine Erhöhung der Zahl der Fahrten bei der Berechnungs
grundlage für die Berechnung der ökopunkte hätte eine 
dementsprechende Erhöhung der Zahl der ökopunkt~ zur Folge 

gehabt. Da die Zahl der ökopunkte wiederum die Zahl der 
möglichen Transitfahrten beeinflußt, hätte eine Erhöhung 
der ökopunktezahl auch eine Erhöh~ng der möglichen Zahl 

der Transitfahrten in den Folgejahren bewirkt. 

Da es jedoch zu keiner solchen Erhöhung gekommen ist, stellt 
sich diese Frage nicht. 

Zu Frage 8: 
lIWelche weiteren noch unausverhandelten Punkte des Transit
vertrages sind in Hinkunft noch zuklären?1t 

Der Zeitpunkt und die Modalitäten der Einführung des öko
punktesystems werden gemäß Artikel 24, Absatz 4 des Transit

vertrages in einer Verwaltungsvereinbarung festgelegt. 

Wien(- am ;).0. Mai 1992 

DEfr 

l 
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